
Fahrtenbuch für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen:  
Ersatz-/Austauschfahrzeug:                           , ggf. 2. Ersatz-/Austauschfahrzeug:                               
Halter/in des Fahrzeuges:  

Blatt-Nr.                            

lfd. Fahrzeugführer Fahrtbeginn Fahrtende Unterschrift Km-Angabe 

Nr. Name Vorname Vollständige Anschrift Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit -freiwillig- 
         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         



 

- Fahrtenbuchauflage: Eine Maßnahme der Verkehrssicherung!  - 

 
 
 

 
 
 

Merkblatt  
zum Führen eines Fahrtenbuches mit 
entsprechendem Muster 
 
In das von Ihnen zu führende Fahrtenbuch ist gem. § 31 a Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) 
für jede einzelne Fahrt vor deren Beginn 
 

a) der Name, Vorname und die Anschrift des Fahrzeugführers, 
b) das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und 
c) das Datum und die Uhrzeit des Beginns der Fahrt, 

 

sowie nach der Beendigung der Fahrt unverzüglich 
 

a. Datum und Uhrzeit 
b. mit Unterschrift einzutragen. 
c. Empfehlung / freiwillige Angabe: Km-Stand.  

 

Wenn Sie beispielsweise zum Einkaufen und zurück fahren, sind zwei Fahrten einzutragen, und zwar die 
von Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort zum Einkaufscenter (die Fahrt wird dort beendet) und die vom  
Einkaufscenter zu Ihrem nächsten Aufenthaltsort. 
 

 
 
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Kollegen aus dem Team „Gewerblicher Verkehr“ unter der Rufnummer 
05441-976-1603 gerne zur Verfügung.  
 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese Fahrtenbuchauflage auch dem Kraftfahrtbundesamt 
mitgeteilt wird. Damit kann es auch sein, dass das Fahrtenbuch somit auch im Rahmen einer regulären 
Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizei eingesehen werden möchte.  
 
Hinweis:  Jeder einzelne Verstoß gegen die Auflage kann eine eigenständige Ahndung (Bußgeld)  
   nach sich ziehen.  


